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Bezug:	 Ihr Schreiben vom 8.10.1975 

Sehr geehrter Herr Schmitt...Lermann l 

Ihre Nandantin hat sich aus GrUnden,die aus der VerfahrenRsituatioJ 

heraus ver3tändlich und begreiflich sind, veranlasst ~esehen,um

fas~~nd Ihre Interpretation und Ihre Einstellung z~freiheitlich~1 

demokratis~hen Grundordnung im S;.nne deS Gr.undgesetzes vorzu

tragen. 

ßere~J<; die Notwendigkeit, eine solche Stellungnahme abgeben zu 

sollen, bedeutet m. E• ei~~ grundgesetzlieh nicht vorgesehene 

Gr~ndrechtseinschränkung.Eswäre Aufgabe der Einstell~ngsbehörde, 

im einzelnen und in Bezug auf konkrete Handlungen oder Äusserungen 

detailliert darzutun, ~us welchen Tdtsachen sie begrUndete Zweifel 

an der Verfassungstreue einer Bewerberin her!eitet. Dann ertic be

steht Veranlassun'],sich zu diesen 13edenken zu äussern. Jedoch 

möchte ich dieser Frage nicht weiter nachgehen, da Ihre Mandantin 

e~ fUr richtig ~nd offenbar auch notwendig gehalten hat,die mir 

vorleigende Stellungnahme 2.bzuc;~ben.Jedoch ist auf das ausser

ordentlich hohe Hass ail Kooperationsbereitschaft Ihrpr Mand"lntin 

hinouwcisen sowie auf die hohe Crnsthafti4teit,die sie selbst der 

Frage nRch dem Inhalt der freiheitlichen ~emokratischen §rundordnu' 

zumis~~die weit entfernt ist von der offenen Ablehnung des GG ~der 

der bewusst zur Schau get~agenen GleichgUlti9ki~t gegeneb~r seinem 
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Inhalt, die allein Zweifel an der V~rfassungstrcue b~grUnden 

könnten. 

7.'Jm Inhalt der Erklärung selbst ist festzustellen,dass sie sich 

voll im Rahmen möglicher Interpretation des G:culid<]esetzes hält. 

Für alle AnsichtC'n,di2 Ihre !1unda;ltin äussert, licssen sich Ull

schwer auch BeJe:je aus den Red",n und Schriften führender Wissen

schaftler und Politiker finden, deren Verfnssun')'streue dem 

Bayerische,l Staatsmilllsterium für Unterricht und Kultus unzweifel· 

haft sein dürfte.Ichkann mich der Auffassung des Bayer.Vet"wnltunq~ 

geric:'t München in seinem ßeschlus'5 vom 12. "JoveP.loer "1973 - Az.j~ 

200 V 73- nicht C'llschlie,,;scn,wenn es sagt: "f.t"st reche ist es 

lcgitim,entsprechend den geänderten gesellschaftlichen Verh~ltni~ 

die Verfassung neu aus.>uleC]cn oder eine dere>r.tiC)'? 1'"31"r;L:.;cl 

wenig~tcns zu versuchen." Richtigerweise kommt es vielmehr darauf 

an, den Willen des historischen Geeetzge~ers ~u crkenne~ zu ver.

suchen,will man nicilt Verfassungspolitik im Ge''/ande der Verfassun 

auslegung betreiben.Obwohl ich also in Gragen d2r Verf,ssungsaus

legung einen Standpunkt vertrete, der ddr I~terpretation eincn 

gering~rE~ Spielraum nur lässt und stärker positivistiscll orienti 

bill als die überwiegende Lehre und Rechtsprechun-:;, kilnn ich in de" 

von Ihrer 11andantin vorgetragenen Auffassungen nichts erkennen, 

wa~ nicht vom Grundgesetz selbst geaeckt ~äre oder was gar im 

Widerspruch zu ihm stände. 

Mit freundlichen GrUssen 

1). ') 
J (Iü· )'~L.~:: 
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